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Marktübersicht Rechtsformen - Vergleich

Rechtsform

 

Einzelunternehmen

GbR/OHG

KG

GmbH

UG  

(haftungsbeschränkt)

GmbH & Co. KG

Betriebsführung

 

allein

 

mit allen Gesell- 

schaftern gemeinsam

Komplementär/-e

 

Geschäftsführer

 

Geschäftsführer

 

Geschäftsführer

Haftung

 

Haftung mit Privatvermögen

 

alle haften mit Privatvermögen

 

Komplementär haftet auch mit Privatvermögen, Kommanditisten nur mit 

Einlage

Haftung nur mit Stammkapital 

(mind. 25.000 Euro)

Haftung nur mit Stammkapital  

(mind. 1 Euro), reduzierte Gewinnentnahme

Haftung nur mit Stammkapital und Einlage

Entscheidung

 

durch den  

Unternehmer

abhängig vom  

GbR-Vertrag

durch den/die 

Komplementär/-e

durch den  

Geschäftsführer

durch den  

Geschäftsführer

durch den  

Geschäftsführer

Qualifikation als Handwerker

 

Inhaber oder technischer Betriebsleiter

 

ein Gesellschafter mit mind. 30 % Anteilen  

oder ein technischer Betriebsleiter

ein Gesellschafter mit mind. 30 % Anteilen  

oder ein technischer Betriebsleiter

Geschäftsführer  

(muss nicht Gesellschafter sein)

Geschäftsführer  

(muss nicht Gesellschafter sein)

Geschäftsführer  

(muss nicht Gesellschafter sein)

Einzelunternehmer starten ohne Gründungskapital, haben die alleinige Entscheidungsgewalt im Betrieb und profitieren bis zu einem Jahresgewinn von 60.000 Euro/600.000 Euro Umsatz von der 
einfachen Buchhaltung. Deshalb ist diese Form im Handwerk besonders beliebt. Nachteil: Der Unternehmer haftet in voller Höhe mit seinem Privatvermögen, Gewinne versteuert er mit dem 
persönlichen Steuersatz.


